
wait — bei strikter Achtung der Eigenver
antwortlichkeit der Untersuchungsorgane
— insbesondere auf
a) die Ermittlung, Überprüfung und Siche

rung aller im Verfahren notwendigen 
Beweismittel
Wichtig dabei ist die Sicherung vorhan
dener Beweismittel, die durch Einsatz 
der Kriminaltechnik gewährleistet wer
den muß. Bei bestimmten Strafverfah
ren nimmt der Staatsanwalt selbst an 
der Tatortarbeit teil, z. B. bei Tötungs
delikten, schweren Verkehrsunfällen, 
Brandstiftungen, Havarien u. a. Bei die
sen Strafsachen nimmt er Einfluß auf 
die Beweisführung — indem er bei
spielsweise Zeugen oder Beschuldigte 
selbst vernimmt oder an deren Verneh
mung teilnimmt (Teilermittlung).
Er wirkt darauf ein, daß, wenn notwen
dig, möglichst frühzeitig Experten kon
sultiert oder als Sachverständige in die 
Ermittlungen einbezogen werden. 
Staatsanwalt und Untersuchungsorgan 
beraten oft gemeinsam, ob ein Gutach
ten erforderlich ist. Das wird besonders 
bei komplizierten Strafsachen gegen die 
Volkswirtschaft oder zum Nachteil des 
sozialistischen Eigentums notwendig, 
aber .auch bei der Entscheidung darüber, 
ob bestimmte Erscheinungen Zweifel an 
der Zurechnungsfähigkeit des Beschul
digten oder der Schuldiähigkeit eines 
jugendlichen Beschuldigten begründen 
und damit die Beiziehung eines psychia
trischen oder psychologischen Gutach
tens erforderlich wird.
Liegt ein Geständnis des Beschuldigten 
vor, hat der Staatsanwalt darauf Ein
fluß zu nehmen, daß dieses durch wei
tere Beweismittel bestätigt oder ver
vollständigt wird (§ 23 Abs. 2).

b) die Gewährleistung einer zielgerichteten
Mitwirkung gesellschaftlicher Kräfte 
Hier hat der Staatsanwalt vor allem 
darauf zu achten, daß bei der Mitwir
kung gesellschaftlicher Kräfte die Be
sonderheiten des jeweiligen Verfahrens 
berücksichtigt und die Leitungen der 
Betriebe und Einrichtungen entspre
chend den Forderungen des § 102
Abs. 2 rechtzeitig informiert werden. 
Hinsichtlich der Kollektivaussprache 
und der Wahl eines Kollektivvertreters

ist der Einfluß des Staatsanwalts be
sonders darauf gerichtet, zu gewährlei
sten, daß das Kollektiv über den gege
benen Sachverhalt in seinen wesentli
chen gesellschaftlichen Zusammenhän
gen ausreichend informiert wird, so daß 
es wirksam am Strafverfahren, bei der 
gesellschaftlichen Erziehung des Rechts
verletzers und bei der Beseitigung von 
Ursachen und Bedingungen von Rechts
verletzungen tätig sein kann.
Wenn es notwendig ist, nimmt der 
Staatsanwalt (nach Information des 
Untersuchungsorgans) selbst an der 
Aussprache im Kollektiv, teil. Darüber 
hinaus wird er verschiedene Formen 
seiner Öffentlichkeitsarbeit dazu nut
zen, den Leitern von Betrieben und Ein
richtungen Sinn und Zweck solcher Kol
lektivaussprachen zu erläutern, damit 
sie in eigener Verantwortung für eine 
hohe Qualität der Aussprachen sorgen 
können. 1

Vielfach hat der Staatsanwalt auch da
für zu sorgen, daß die Öffentlichkeit 
über den Stand der Ermittlungen infor
miert wird, so insbesondere, wenn die 
Straftat Unruhe in der Öffentlichkeit 
verursacht hat. Aber auch bei Fahn- 
dungs- und anderen Maßnahmen zur 
Aufklärung von Straftaten kann die In
formation der Öffentlichkeit notwendig 
sein, um ihre Hilfe zu nutzen,

c) die Aufklärung der Ursachen und be
günstigenden Bedingungen der Straftat 
Der Staatsanwalt hat hierbei darauf zu 
achten, daß diejenigen Ursachen und 
Bedingungen aufgeklärt werden, die in 
einem unmittelbaren Zusammenhang zu 
der begangenen Straftat stehen und daß 
Maßnahmen zu ihrer Beseitigung einge
leitet werden (§ 19). Dabei ist eine Ab
stimmung zwischen Untersuchungsor- 
gan und Staatsanwalt zweckmäßig.

Beispielsweise wird da? Untersuchungs
organ, wenn es Ursachen und Bedingun
gen von Rechtsverletzungen feststellt, den 
Staatsanwalt informieren. Dieser kann 
dann von der Möglichkeit des Protestes 
oder einer anderen Maßnahme der Ge- 

. setzlichkeitsaufsicht nach den §§ 31 ff. 
StAG Gebrauch machen. Dies gilt vor al
lem bei wiederholten oder schweren 
Rechtsverletzungen, wenn eine weitere
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